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EUROPA

Zuverlässige Part
ner willkommen
Michael Bhend, beim Bundesamt für
Energie zuständig für Fragen zur Elek-

trizitätsmarktordnung, zu den Rah-

menbedingungen im europäischen
Strommarkt.

Übt d/e EL/ Druck auf d/e Schweiz aus, und

wenn ja w/e?

Die EU übt keinen direkten Druck auf die

Schweiz aus. Allerdings erwartet die EU von

der Schweiz ein Signal, dass sie auch in Zu-

kunft als ein verlässlicher Partner im Verbund-

netz auftreten wird.

l/l/e/cbe ßo//e sp/e/f d/e Scbwe/iz /m europä/-

sehen Sfrommarkf?

Die Schweiz als «Stromdrehscheibe» im eu-

ropäischen Verbundnetz stellt eine Transitplatt-

form für den Grosshandel dar. Rund 20 Pro-

zent der im europäischen Verbundnetz instal-

lierten grenzüberschreitenden Verbindungska-

pazitäten befinden sich an Grenzstellen zur

Schweiz. Die grenzüberschreitenden Stromflüs-

se erreichten in den letzten Jahren annähernd

das Volumen des inländischen Verbrauchs. Die

zentrale Lage und der flexible Kraftwerkspark

ermöglichen gute Absatzmöglichkeiten. Der

Saldo aus dem Aussenhandel beläuft sich seit

Jahren auf 500 Millionen bis gut eine Milliarde

Franken pro Jahr.

Was erwa/tef Europa von der Schweiz?

Grundsätzlich möchte die EU auch die benach-

harten Drittstaaten wie die Schweiz in den eu-

ropäischen Binnenmarkt einbeziehen. Die EU

setzt voraus, dass einheitliche Ausgangsbedin-

gungen in Bezug auf einen fairen Wettbewerb,
die Marktöffnung und den Umweltschutz in

diesen Ländern bestehen. Es wird erwartet,
dass die Schweiz weiterhin als zuverlässiger

Partner im europäischen Stromverbund agiert.
Eine Übernahme sämtlicher Rechtsvorschriften

wird ausdrücklich nicht verlangt, wohl aber ei-

ne vergleichbare Marktöffnung.

/n we/chen ßere/chen /st d/e Schweiz heute

nicht EU-kompatibe/?

Als wichtigste Neuerung legt die EU die Stufen

der Marktöffnung zeitlich fest. Der Strommarkt

ist per 1. Juli 2004 für alle kommerziellen End-

Verbraucher und per 1. Juli 2007 auch für die

Haushalte zu öffnen. In der Schweiz sind diese

Voraussetzungen wegen der Ablehnung des

Elektrizitätsmarktgesetzes (EMG) nicht ausrei-

chend gegeben. Insbesondere fehlt eine unab-

hängige Regulierungsbehörde. Nach dem Bun-

desgerichtsentscheid FEW/Migros gilt zwar der

freie Netzzugang; es fehlen jedoch wichtige

Regeln z. B. zur Festlegung der Netznutzungs-

gebühren. Deshalb befriedigt diese Lösung ei-

gentlich niemanden.

Ah 2007 W/rd der europä/ische Markt //hera//-

s/erf. Was gesch/ehf, wenn d/e Schwe/iz h/is

dann ke/h neues SfromVG hat?

Das Kartellgesetz ist für den verhandelten

Netzzugang weiterhin anwendbar. Ein regulier-

ter Netzzugang wäre damit aber weiterhin

nicht gewährleistet. Die Schweiz sähe sich mit

den gleichen Schwierigkeiten konfrontiert wie

Deutschland, das bislang auch nur den verhan-

delten Netzzugang kannte und damit nicht be-

sonders gute Erfahrungen gemacht hat.

Was s/ehf das Sfromversorgungsgesefz für d/e

ßez/'ehungen zwischen der 5chwe/z zu Europa

neu vor?

Bereits mit der vorgezogenen Änderung des

Elektrizitätsgesetzes werden die vordringlichen
Probleme gelöst. Im Wesentlichen bedeutet dies

die Entflechtung des Übertragungsnetzes von

den übrigen Tätigkeitsbereichen sowie die Er-

nennung eines unabhängigen Regulators. Die

Regelung des grenzüberschreitenden Handels ist

•ein wesentliches Element der neuen Rechts-

grundlage. Insbesondere soll die Schweiz für die

Kosten entschädigt werden, die durch grenz-
überschreitende Stromflüsse entstehen.

EU-STROMBINNENMARKT

Strom nach Wahl
Der europäische Binnenmarkt wird
bis 2007 vollständig liberalisiert.

Rechtliche Grundlage für den europäischen

Strombinnenmarkt ist die Richtlinie

EG/2003/54. In Frankreich, Irland und den süd-

europäischen Ländern können seit dem 1. Juli

2004 kommerzielle Endkunden ihren Stromlie-

feranten frei wählen. In Mittel- und Nordeuro-

pa sowie in Grossbritannien gilt die Liberalisie-

rung für alle Endkunden. Im ganzen Raum gel-

ten einheitliche Vorgaben: Ein Regulator setzt

verbindliche Tarife fest und steuert die Bezie-

hungen zwischen Übertragungsnetz- und Ver-

teilnetzbetreibern sowie den Abnehmern.

Flankierende Massnahmen sollen die Ver-

sorgungssicherheit gewährleisten und Ver-

braucher vor Missbräuchen marktbeherr-

sehender Anbieter schützen. Geregelt wer-
den die Gewährleistung des Service pufa/ic

sowie Massnahmen für den Umwelt- und Kli-

maschutz. Die Verordnung EG 1228/2003 re-

gelt den grenzüberschreitenden Handel mit

Elektrizität. So werden Entschädigungen für
Transitkosten nicht mehr privatrechtlich fest-

gelegt, sondern im EU-Recht festgeschrieben.

Durchleitungskapazitäten. Für die Zutei-

lung von Durchleitungskapazitäten gelten
verbindliche Regeln. Dritte dürfen im grenz-
überschreitenden Handel nicht diskriminiert

werden. Neu geregelt werden auch Mass-

nahmen bei Engpässen. So sollen beispiels-

weise Netzengpassauktionen durchgeführt
werden. Ab dem 1. Juli 2007 schliesslich

können in den «alten» EU-Ländern sowie Po-

len und Norwegen alle Kunden den Strom

bei Lieferanten ihrer Wahl beziehen.

Dam/t d/e Durch/e/tungs-
und Reservekapaz/täten
den steigenden Anforde-
rungen gerec/if werden,
baut d/e Rät/ä Energie
seit acht Vahren m/t
verschiedenen Partnern
eine a/penguerende
Sfarkstrom/e/tung. D/e
380-klf-An/age ersetzt
eine ä/tere Leitung,
l/on La Punt, über den
ßern/napass ins Puscb/av
ragen auf 46 /<7/omefern
752 /Masten in den
Himmel D/e bis 80 /Meter
hoben Stah/g/ganten
tragen Sfromkabe/ von
32 /M////metern Dicke.
D/e Leistungsfähigkeit
der An/age beträgt 2000
/Megawatt. Sofern d/e
Fortsetzung der Leitung
auf /ta/ien/sc/ier Seite
bereit /'st, kann sie Ende
2004 unter Strom
genommen werden.
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